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7. GESCHÄFT-NR. 116/09 

Genehmigung der revidierten Statuten des Zweckverbandes Sozialdienst Bezirk Pfäffikon 
 
 

DISKUSSION IM RAT 

 

Sprecherin der GPK ist Ruth Hildebrand (Seiten 721 und 722). 
 
André Büecheler stellt einen Ergänzungsantrag: 
Der Stadtrat wird beauftragt zu prüfen ob die Statuten mit der Revisionsstelle gemäss Verordnung über den 
Gemeindehaushalt (VGH) Artikel 34 ff zu ergänzen sind, und der RPK Illnau-Effretikon betreffend den 
Abklärungen, schriftlich Bericht zu erstatten. 
 
Begründung: 
Weder unter Punkt 2.6 „Die Rechnungsprüfungskommission“ noch unter Punkt 4 „Verbandshaushalt“ und 
Punkt 5 „Aufsicht und Rechtschutz“ wird auf eine Revisionsstelle verwiesen die gemäss VHG § 34 ff über die 
nötigen Vorraussetzungen verfügt, eine ordnungsgemässe Revision vorzunehmen. 
 
Die RPK Illnau-Effretikon beauftrag den Stadtrat diese Frage zu klären und die Statuten wenn nötig 
entsprechen zu ergänzen. 
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-------------------- 
 
 
ABSTIMMUNG 
 

DER GROSSE GEMEINDERAT 
 

- gestützt auf den Antrag des Stadtrates und in Anwendung von § 26 Ziffer 2 der Gemeindeordnung - 
 

BESCHLIESST: 
 
1. Die neuen Statuten des Zweckverbandes Schulpsychologischer Dienst des Bezirks Pfäffikon werden mit 

der Ergänzung „Der Stadtrat wird beauftragt, den Zweckverband zu veranlassen, die Frage der 
Revisionsstelle zu klären.“ genehmigt.  

2. Der Stadtrat wird beauftragt, den Zweckverband zu veranlassen, die Frage der Revisionsstelle zu klären.  

3. Dieser Beschluss untersteht dem fakultativen Referendum. 

4. Dieser Beschluss gilt unter Vorbehalt der Zustimmung der übrigen Zweckverbandsgemeinden.  

5.  Mitteilung durch Protokollauszug an: 
 a) den Stadtrat, zweifach, 
 b) das Schulamt, 
 c) den Zweckverband SPD.  

___________________________ 
Beschluss erfolgte mit grossem Mehr. 

 
- - - - - - -  

 

 

  

Marco Steiner   
Ratssekretär   
 

Versandt am: 06.11.2009  
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Für getreuen Auszug aus dem Protokoll 

 


